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zur erneuten Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung gemäß § 4a (3) BauGB 
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Auszug aus dem wirksamen Flächennutzungsplan vom 

.........................

Darstellung der Berichtigung des Flächennutzungsplanes der 

Gemeinde Witterda gem. § 13a (2) Nr. 2 BauGB nach 

Maßgabe des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 

"Garagen- und Büroneubau als Nachnutzung der ehemaligen 

Silo-Anlage der Agrar GmbH - Bahnhofstraße " der Gemeinde 

Witterda.

Verfahrensvermerk

Flächennutzungsplan der Gemeinde Witterda i.d.F. vom ...................... 
zuletzt geändert durch Berichtigung gemäß § 13a (2) Nr. 2 BauGB nach Maßgabe des 

Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes "Garagen- und Büroneubau als Nachnutzung der 

ehemaligen Silo-Anlage der Agrar GmbH - Bahnhofstraße" der Gemeinde Witterda, in 

Kraft gesetzt durch die Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses vom  

………………….. .

Für die Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften gem. § 215 BauGB gelten die 

durch die jeweilige Änderung ausgelösten Fristen und Rechtsfolgen.

Witterda, den ...................... 

                                                                (Siegel)  

                                                                                                                      ......................

                                                                                                                       (Heinemann)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Gewerbliche Baufläche
§ 1 Abs.1 Nr. 3 BauNVO G

Umgrenzung der Fläche der Berichtigung des im 
übrigen fortgeltenden Flächennutzungsplanes  

LEGENDE

 
 

 

Der vorliegende Auszug wurde aus Daten verschiedener grundstücks- und raumbezogener Informationssysteme 
erstellt. Er stellt keinen amtlichen Auszug im Sinne des Thüringer Vermessungs- und Geoinformationsgesetzes in der 
jeweils geltenden Fassung dar, so dass eine rechtsverbindliche Auskunft daraus nicht abgeleitet werden kann.  
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Der vorliegende Auszug wurde aus Daten verschiedener grundstücks- und raumbezogener Informationssysteme 
erstellt. Er stellt keinen amtlichen Auszug im Sinne des Thüringer Vermessungs- und Geoinformationsgesetzes in der 
jeweils geltenden Fassung dar, so dass eine rechtsverbindliche Auskunft daraus nicht abgeleitet werden kann.  
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Gemeinde am Ohmberg

Bebauungsplan Nr. 6 "Hinter den Höfen"(OT Hauröden) 

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne Zustimmung der Gemeinde weder vervielfältigt,noch Dritten zugänglich gemacht werden.

03631/990919
www.meiplan.de
info@meiplan.de

Flächennutzungsplan 
der Gemeinde Witterda 

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne Zustimmung der Gemeinde weder vervielfältigt, 
noch Dritten zugänglich gemacht werden.
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